
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Dorffest Freienwil – 3 Tage Par-

ty! 

Ein riesen Fest war es, das Dorf-

fest 2016. Das Fest wurde am 

Freitagabend auf der Festbühne 

eröffnet. Die Lieder der Schüler, 

des Männerchors und des Agnes 

Töndury Chors heizten die Fest-

stimmung an. Und weiter ging es 

auf der Bühne mit vier Bands, 

nota bene alle aus Freienwil, 

gewürzt mit dem Rock’n‘Roll 

Club Sixteen aus Luzern. Aber 

auch das Samstagsprogramm auf 

der Bühne stand dem Freitag-

programm nicht nach. Sechs 

Gruppen gaben ihr Bestes, wo-

von wiederum drei mit Freienwi-

ler Beteiligten glänzten. Die 

grosse Menge von Zuhörern vor 

der Bühne dankte jeweils mit 

langanhaltendem Applaus und 

klatschte für Zugaben. Zur Stär-

kung der Akteure und des Publi-

kums boten die Festbeizen ein 

ausgewogenes kulinarisches Pro-

gramm. 

Wert wurde auf die Unterhal-

tung der Kinder gelegt. Das Ka-

russell, der grosse Sandhaufen, 

das Marionetten-Theater usw. 

zogen die Kids in den Bann. Am 

Freitagabend hatte der Jugend-

raum Greenhouse geöffnet und 

verzeichnete eine hohe Besu-

cherfrequenz. 

Eingebettet ins Dorffest war der 

Festakt für die Einweihung der 

neuen gelungenen Ortsdurch-

fahrt. Die Ansprachen waren mit  

Anekdoten, die sich während der 

Bauzeit ereignet hatten, ge-

würzt. Der Markt danach auf der 

Dorfstrasse lud zum Flanieren ein 

und hat manches Gespräch unter 

Bekannten oder Fremden ermög-

licht. 

Das imposante Feuerwerk war 

das Tüpfli auf dem i, welches 

ausnahmslos alle von der Schön-

heit und Grösse erstaunt und 

erfreut hat. Aber auch weitere 

Höhepunkte Festumzug, Famili-

engottesdienst, de schnellschti 

Freiewiler, die Tombola usw. 

haben dem Dorffest das Prädikat 

„phänomenal“ aufgedrückt. 

Dass so vieles am Dorffest 2016 

geboten wurde, ist dem Organi-

sationskomitee zu verdanken. In 

vielen Stunden wurde das Fest-

programm ausgeklügelt. 

Im Namen des OKs danke ich 

allen, die vor und hinter den 

Kulissen für das Dorffest 2016 

gearbeitet und sehr vieles und 

ausgezeichnetes geleistet haben. 

Daniel Aeschbach, Präsident OK 

 

Bundesfeier 2016 

Traditionell findet die Bundes-

feier beim Schützenhaus am 

Montag, 1. August 2016, statt. 

Der Gemeinderat freut sich, dass 

Regierungsrat Stephan Attiger 

die Worte zum Festtag sprechen 

wird. Der Freie Schiessverein 

wird die Festwirtschaft führen. 

Das Detailprogramm wird recht-

zeitig verschickt. 

 

Bauzonenplan – Teilzonenplan-

änderung Maas 

Im Moment hat Freienwil keine 

Möglichkeit, zugewiesene Asyl-

bewerber aufzunehmen. Deshalb 

beabsichtigt der Gemeinderat, 

innerhalb der Gewerbezone Par-

zelle Nr. 79 eine Asylunterkunft 

für Flüchtlinge zu realisieren. Zu 

diesem Zweck muss die betref-

fende Nutzung in der BNO als 

zonenkonform zugelassen wer-

den. Mit der Teilzonenplanände-

rung wurde die Firma Arcoplan, 

Ennetbaden, beauftragt. Die 

Kosten dafür belaufen sich auf 

CHF 2‘700.  

 

Bauwesen 

Suter Therese, Dorfstrasse 14, 

Freienwil, wurde die Baubewilli-

gung für den Ersatz der Fenster 

Dorfstrasse 14 erteilt. 
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Nutzungsplanung Siedlung und 

Kulturlandplan, Teiländerung 

„Bücklihof“ 

Gestaltungsplan „Bücklihof“ 

Nach Abschluss des Mitwirkungs-

verfahrens und der kantonalen 

Vorprüfung werden die Entwür-

fe gemäss § 24 Abs. 1 BauG öf-

fentlich aufgelegt. 

Die Entwürfe mit Erläuterungen 

und der Vorprüfungsbericht lie-

gen vom 23. Juni – 23. Juli 2016 

im info center freienwil auf und 

können während der Bürozeit 

eingesehen werden (Frist gemäss 

amtlichem Publikationsorgan, 

Rundschau vom 23.06.2016).   

Wer ein schutzwürdiges eigenes 

Interesse hat, kann innerhalb der 

Auflagefrist Einwendungen er-

heben. Organisationen gemäss § 

4 Abs. 3 und 4 BauG sind eben-

falls berechtigt, Einwendungen 

zu erheben. Einwendungen sind 

schriftlich beim Gemeinderat 

einzureichen und haben einen 

Antrag und eine Begründung zu 

enthalten. 

Mit der Genehmigung des Ge-

staltungsplanes „Bücklihof“ wird 

für die im Plan festgelegten, im 

öffentlichen Interesse liegenden 

Werke das Enteignungsrecht 

erteilt (§ 132 Abs. 1 BauG).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neue Instruktorin Schulzahn-

pflege 

Frau Daniela Hirt, Nussbaumen, 

hat ihre Anstellung als Instrukto-

rin Schulzahnpflege per Ende 

Schuljahr 2015/16 gekündigt. Für 

die freie Stelle wurde Frau An-

nick Christen, Villnachern, ab 

dem Schuljahr 2016/17 ange-

stellt. Eine Lehre als Dentalassis-

tentin hat Frau Christen abge-

schlossen. 

Frau Christen heissen wir an der 

Freienwiler Schule herzlich will-

kommen und wünschen ihr ei-

nen guten Start. 

 

Einwohnergemeindeversamm-

lung 

Die Einwohnergemeindever-

sammlung vom 15.06.2016 hat 

den Anträgen des Gemeindera-

tes zugestimmt. Gestützt auf § 

26 Abs. 2 des Gemeindegesetzes 

werden die Beschlüsse wie folgt 

veröffentlicht: 
1. Protokoll 
2. Bilanz-und  

Erfolgsrechnung 2015 
3. Dachstockausbau Schul-

haus – Kreditabrechnung  
Alle Beschlüsse unterliegen dem 

fakultativen Referendum. Dieses 

kann innert 30 Tagen seit Veröf-

fentlichung von 1/6 der Stimm-

berechtigten ergriffen werden. 

Ablauf der Referendumsfrist 23. 

Juli 2016 (Frist gemäss amtlichem 

Publikationsorgan, Rundschau 

vom 23.06.2016). 
Der Kredit von CHF 45‘000 für 
die Rauchgasreinigungsanlage 
der Holzschnitzelheizung wurde 
an den Gemeinderat zurückge-
wiesen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baukommission - gesucht wer-

den zwei Mitglieder 

Die Baukommission besteht aus 

drei Mitgliedern. Ihr gehört von 

Amtes wegen der Ressortvorste-

her Hoch- und Tiefbau des Ge-

meinderats an. Zwei Mitglieder 

wählt der Gemeinderat. Mit be-

ratender Stimme gehören zwei 

Fachpersonen der Kommission 

an, nämlich ein Baupolizeibera-

ter und ein Ortsbildberater. 

Die Baukommission ist eine bera-

tende Kommission und wird auf 

vier Jahre gewählt. Sie agiert auf 

den Grundlagen des kantonalen 

Baugesetzes und der zugehöri-

gen Verordnungen, der kommu-

nalen Bau- und Nutzungs-

ordnung mit dem Zonenplan 

und dem generellen Gestal-

tungsplan über die Ortsbild-

schutzzone. Sie verfolgt das Ziel, 

dass architektonisch hochwertige 

Projekte mit einer guten Einglie-

derung ins Ortsbild realisiert 

werden und wahrt das öffentli-

che Interesse bei Projekten, die 

dem Gemeinderat zur Bewilli-

gung unterbreitet werden. Dies 

beinhaltet insbesondere die Be-

ratung bei wesentlichen Bauvor-

haben wie Gestaltungsplänen, 

Arealüberbauungen, Bauvorha-

ben in der Ortsbildschutzzone. 

Wenn Sie aktiv in dieser Kommis-

sion mitdenken, mitarbeiten und 

mitgestalten wollen, freut sich 

der Gemeinderat Freienwil über 

Ihre Bewerbung bis 15.07.2016. 

Nähere Auskünfte erteilt Ihnen 

gerne der Gemeindeschreiber. 

 

 

 

 

 
 


